
Auch wenn der Bundesgerichtshof
sehr hohe Anforderungen an einen
Rückforderungsanspruch stellt – der
Betriebsrat sollte im Interesse der Ar-
beitnehmer auf der Hut sein. Ihm ist zu
empfehlen, bei entsprechenden Anzei-
chen einer Zahlungsunfähigkeit des Ar-
beitgebers, von dem Arbeitgeber eine
Bestätigung darüber zu erwirken, dass
ein Grund für die Stellung eines Insol-
venzantrags nicht vorliegt. Vorsicht ist
geboten, wenn sich der Arbeitgeber
dem widersetzt.

Bei Bedarf sollte der Arbeitgeber in
einem solchen Fall – gegebenenfalls
unter Hinweis auf die strafrechtlichen
Folgen einer Insolvenzverschleppung –
aufgefordert werden, unverzüglich ei-
nen Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens zu stellen. Je länger zu-
gewartet wird, desto größer wird die
Gefahr, dass zum einen die Fortführung
des Betriebs schwierig bis unmöglich
wird und dass sich die Gefahr, dass ge-
leistete Zahlungen später von dem In-
solvenzverwalter zurückgefordert wer-
den, signifikant erhöht.

Der Gesetzgeber 
ist gefordert

Es kann nicht angehen, dass ein Ar-
beitnehmer, der infolge der Insolvenz
seines Arbeitgebers in einer schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation steckt,
mit Rückforderungsansprüchen des In-
solvenzverwalters belastet wird. Der
Gesetzgeber ist daher gefordert, klare
gesetzliche Regelungen zu schaffen,
die es dem Insolvenzverwalter unmög-
lich machen, bereits gezahlte Löhne
und Gehälter zurückzufordern. Es kann
nicht Aufgabe eines jeden Arbeitneh-
mers sein, eine Prognose über die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sei-
nes Arbeitgebers treffen zu müssen.
Selbst ein in der Finanzbuchhaltung
beschäftigter Arbeitnehmer wird oft-
mals nicht ohne Weiteres herauslesen
können, ob das Unternehmen insol-
vent ist. Ausstehende Löhne und
Gehälter können dafür allenfalls ein In-
diz darstellen.nn
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Gewerkschaftliches Handbuch

Der europäische Betriebsrat

Seit dem 05.06.2009 ist die über-
arbeitete Richtlinie zum Europäi-
schen Betriebsrat in Kraft und

schon liegt das erste Handbuch vor,
das die neue Rechtslage umfassend
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Betriebsräte und Herausgeber des
Fachinformationsdienstes EBR-News
www.ebr-news.de

Vor der EBR-Gründung empfiehlt sich
die Lektüre der zehn „Eckpunkte auf
dem Weg zu einem Europäischen Be-
triebsrat“ in Kapitel 4. Für die Aushand-
lung einer EBR-Vereinbarung liefert das
Kapitel 5 („Die wichtigsten Verhand-
lungspunkte einer auszuhandelnden
EBR-Vereinbarung“) eine Reihe von
Textvorschlägen; auch Musterbriefe an
die Konzernleitung sind darin enthal-
ten. Für sprichwörtliche „alte Hasen“
im EBR-Geschäft gibt es wertvolle An-
regungen zum Ausbau einer erfolgrei-
chen Praxis des EBR in Kapitel 6.

Dargestellt sind weiter die Entwick-
lungspfade vom „symbolischen“ zum
„beteiligungsorientierten“ Europä-
ischen Betriebsrat. Die Zusammenar-
beit mit Delegierten aus den neuen
EU-Ländern in Mittel- und Osteuropa
werden in dem Buch ebenfalls behan-
delt.

Viele Europäische Betriebsräte wol-
len die Gunst der Stunde – also die Ver-
abschiedung der überarbeiteten Richt-
linie – während der zweijährigen Über-
gangszeit bis 2011 nutzen, um ihre
EBR-Vereinbarung auf den neuesten
Stand zu bringen. Es genügt jedoch
nicht, der Vereinbarung einen neuen
Anstrich zu geben. Viel wichtiger ist es,
die grenzüberschreitende Arbeit insge-
samt zu intensivieren. Dieses Hand-
buch liefert dafür wertvolle Anregun-
gen und sollte daher in keinem EBR-
Büro fehlen.nn
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berücksichtigt. Wolfgang Greif, Leiter
der Europa-Abteilung bei der Gewerk-
schaft der Privatangestellten (GPA) in
Wien, erläutert darin nicht nur die poli-
tischen und rechtlichen Grundlagen
des Europäischen Betriebsrats, kurz:
EBR, sondern liefert zudem Checklisten
für EBR-Vereinbarungen und nützliche
Tipps zur Gründung und zum Ausbau
einer europaweiten Arbeitnehmerver-
tretung. Auch die relevanten Gesetzes-
texte sind abgedruckt. Derzeit gibt es
noch keine andere deutschsprachige
Publikation, die die neue Rechtslage in
derart ausführlicher Weise darstellt.

Wann kann ein Europäischer Be-
triebsrat gegründet werden? Was 
geschieht, wenn die Verhandlungen mit
dem Arbeitgeber scheitern? Nach wel-
chem Recht genießen die Arbeitneh-
mervertreter Schutz? Kann der 
Europäische Betriebsrat auch europa-
weite Betriebsvereinbarungen aushan-
deln? Solche und weitere Themen be-
handelt das Kapitel 2 („Der EBR in Fra-
ge und Antwort“).
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